
 

 

Änderungsantrag zur Hundesteuersatzung 
 
 
Der Ausschuss möge beschließen: 

 

Ergänzend zum Antrag der SPD beantragt die FDP-Fraktion, den § 5 

„Steuerermäßigung“ der Satzung der Stadt Bad Bramstedt über die Erhebung einer 

Hundesteuer wie folgt zu erweitern: 

 

„Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das 
Halten von… 
 
e) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und 
jagdlich verwendet werden. Die Regelung gem. § 6b bleibt hiervon unberührt.“ 
 

 
Begründung 
 

- Geprüfte Jagdhunde werden zur Nachsuche auf krankes- / 
angefahrenes Wild benötigt, um dieses von seinen Qualen zu erlösen. 
Diese Arbeit wird von Jägern bspw. im Rahmen von Verkehrsunfällen 
ehrenamtlich geleistet, rund um die Uhr 

- Jagd ist aktiver Naturschutz und sowohl von Jägern als auch vom 
Jagdhund werden staatliche Prüfungen verlangt, um als solche 
zugelassen zu werden. Wir sollten diese Form des Naturschutzes 
entsprechend honorieren und unterstützen 

- die Anzahl der geprüften Jagdhunde, die in Bad Bramstedt gemeldet 
sind, wird sich auf eine niedrige zweistellige Zahl belaufen, so dass 
die Mindereinnahmen im Vergleich zur Unterstützung des 
Ehrenamtes mehr als vertretbar sind. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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